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Gemeinsame	Grundsätze	des	Bundes	und	der	Länder	für	das	
Feuerlösch-	und	Rettungswesen	auf	Flugplätzen
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1 Gegenstand	und	Anwendungsbereich
Diese Empfehlungen betreffen die Anlage und den Betrieb von Flugplätzen gem. §38 und §49
LuftVzO und Segelfluggeländen gem. § 54 Abs. 2 LuftVZO.

Der dem Flugplatzhalter gemäß §§ 45 und 53 LuftVZO obliegende ordnungsgemäße Betrieb eines
Flugplatzes erfordert die Vorhaltung eines Feuerlösch- und technischen Rettungsdienstes zur
Hilfeleistung bei Luftfahrzeugunfällen. Anforderungen an die medizinische Rettung gehören nicht zu
den originären Aufgaben des Flugplatzbrandschutzes und sind daher in diesen Empfehlungen nicht
enthalten. Vorschriften, nach denen Feuerlöschpersonal und -geräte für Gebäude, Werkstätten,
Tankstellen usw. vorzuhalten sind, werden von diesen Empfehlungen nicht erfasst.

Die hier vorliegenden Empfehlungen können von Flugplatzbetreibern und Aufsichtsbehörden
ebenfalls genutzt werden, die Erfüllung der Anforderungen der VO (EU) 139/2014 nachzuweisen.
Eine standortspezifische Einzelfallbetrachtung nach ADR.OPS.B.017 ist jedoch erforderlich. Auf die
Erfüllung aller Zertifizierungsanforderungen an Flugplätzen die der VO (EU) 1139/2018 unterliegen
wird gesondert hingewiesen.

Die Anlage und der Betrieb von Flugplätzen, die ausschließlich für die Nutzung durch Hubschrauber
vorgesehen sind, werden von diesen Empfehlungen nicht erfasst. Findet regelmäßig ein kombinierter
Flugbetrieb statt, sind die Anforderungen an das Feuerlösch- und Rettungswesen für Hubschrauber in
geeigneter Form zu berücksichtigen.

2 Betriebliche	Anforderungen
Grundsätzlich muss der Feuerlösch- und Rettungsdienst auf Flugplätzen während des gewerblichen
Betriebs von Flugzeugen gem. VO (EU) 965/2012 den Mindestforderungen des Anhangs 14 zum
Abkommen über die Internationale Zivilluftfahrt genügen. Dieser muss in einem definierten Zeitraum
(z.B. 15 Minuten) vor- und im Anschluss des geplanten Flugbetriebs bereitgestellt werden. Es liegt in
der Verantwortung des Luftfahrzeugführers sich zu vergewissern, dass die für ihn notwendigen
Dienste bereitgestellt werden.

Rettungs- und Feuerlöschdienste müssen auf einem Flugplatz

 während der veröffentlichten Betriebszeiten und
 während des gewerblichen Betriebs von Luftfahrzeugen sowie
 während des Flugbetriebs mit mehreren Flugzeugen im Flugplatzbereich

bereitgestellt werden.

Zu allen anderen Fällen kann mit Zustimmung des Flugplatzhalters nichtgewerblicher Flugbetrieb
ohne die Bereitstellung von Feuerlösch- und Rettungsdiensten durchgeführt werden. Die Definition
des nicht-gewerblichen Luftverkehrs ist dem RHB-- Besonderer Teil -Anhang B – Flugbetrieb, Kapitel
5.4 zu entnehmen. Die diesbezüglichen Verfahren sind zwischen Flugplatzbetreiber und
Luftfahrtbehörde abzustimmen und in geeigneter Form zu veröffentlichen.

Hat der Ausfall von Personal oder vorgehaltener Technik eine Reduktion der Feuerlöschkategorie zur
Folge, ist dies unverzüglich nach Eintreten der Situation per NOTAM bekannt zu geben.
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Begründung:

SL 20-75.pdf

 acceptance of a lower safety level for general aviation (GA)
 no equivalent duty of care to protect the occupants as there is for fare-paying customers

in commercial operations.
 to ensure the safety of GA operations rests with the owner or pilot-in-command
 For small, exclusively GA aerodromes, this creates a major burden and has resulted in the

restriction of operating hours or even closure of the aerodrome.
 Wurde abschließend akzeptiert, Änderung kommt

Begründung:

Über das von der ICAO vorgesehene Maß hinaus soll an deutschen VLP das bestehende hohe
Schutzniveau in Form von technischer Ausstattung und Diensten während der veröffentlichten
Betriebszeiten erhalten bleiben. Der hierfür notwendige Aufwand steht in einem sinnvollen
Verhältnis zum Mehrwert, einerseits weil grundsätzlich für die Abwicklung kommerzieller Flüge die
Bereitstellung von Feuerlösch- und Rettungsdiensten weiterhin erforderlich bleibt und
andererseits, weil innerhalb der Hauptverkehrszeiten, in denen das höchste Betriebsrisiko
vermutet wird, weiterhin ein einsatzbereiter Feuerlösch- und Rettungsdienst bereitgestellt wird.
Sofern nicht andere behördliche Auflagen dagegen sprechen (z.B. Nachtflugverbote), bleibt durch
diese Regelungen der Flugplatz auch außerhalb der veröffentlichen Betriebszeiten für den nicht-
kommerziellen Flugverkehr nutzbar, sofern der Landeplatzhalter diesem Betrieb zugestimmt hat.

Die Einschränkung auf den gewerblichen Flugbetrieb soll verdeutlichen, dass es in der
Verantwortung des Luftfahrzeugführers liegt, den notwendigen Umfang der Feuerlösch- und
Rettungsdienste zu bestimmen und rechtzeitig vor dem Flug dem Flugplatzbetreiber anzuzeigen
und ggfls. O/R Regelungen zu berücksichtigen.

3 Flugplätze	bis	einschl.	RFFS	CAT	3

3.1 Anwendungsbereich
Der Anwendungsbereich dieses Abschnitts beschränkt sich auf Landeplätze (§49 LuftVZO) ohne
Linienverkehr und mit einer zugelassenen maximalen Abflugmasse (MTOM) von 14 Tonnen sowie
Segelfluggelände (§ 54 Abs. 2 LuftVZO) und die nicht in den Anwendungsbereich der VO (EU)
139/2014 fallen.

Begründung:
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Dies entspricht dem Anwendungsbereich der früheren Richtlinien für das Feuerlösch- und
Rettungswesen auf Landeplätzen, ergänzt um den Hinweis, dass diese Regeln nicht Flugplätze
anwendbar sind, die in den Anwendungsbereich der VO (EU) 139/2014 fallen.

3.2 Eingruppierung nach MTOM
Zur Bestimmung der notwendigen Ausrüstung mit Feuerlösch- und Rettungsgeräten werden
Landeplätze gemäß der maximalen Abflugmasse der Luftfahrzeuge (MTOM) in folgende nationale-
Kategorien unterteilt.

nationale-
Kategorie

Regelmäßiger Verkehr Unregelmäßiger Verkehr

L1 MTOM < 2000kg bis 60 Bewegungen / Monat:
MTOM <5700kg

L2 2000kg < MTOM <
5700kg

bis 30 Bewegungen / Monat:
5700kg < MTOM < 14000kg

L3 5700kg < MTOM < 14000kg

Der Umfang des Betriebs ist in regelmäßigen Abständen zu überprüfen.

Die gemäß diesen Grundsätzen vorzuhaltende Ausrüstung in den Kategorien L1, L2, L3 genügt den
Anforderungen für die „Aerodrome category for rescue and firefighting“ 1 bis 3 gem. Anhang 14,
Kapitel 9.2 und ist im Luftfahrthandbuch (AIP-Germany) zu veröffentlichen (vgl. Abschnitt 5).

Begründung:

Die aus der früheren Richtlinie für das Feuerlösch- und Rettungswesen auf Landeplätzen
übernommene Bestimmung der Feuerlösch- und Rettungsdienstkategorie nach maximalem
Abfluggewicht (MTOM) ist eine Abweichung vom Annex 14. Diese hat sich jedoch für Flugplätze
der Kategorien 1-3 bewährt, ist akzeptiert und soll daher fortgeführt werden. Eine Angleichung an
die Internationalen Bestimmungen würde ferner eine Neubewertung aller betroffenen Flugplätze
notwendig machen.

3.3 Ausrüstung mit Feuerlösch- und Rettungsgeräten

3.3.1 Allgemeine Hinweise
Trockenlöschpulver und Schaummittel müssen mindestens für die Brandklassen B und C geeignet
sein.

Feuerlösch- und Rettungsgeräte sind entsprechend der Vorschriften des Herstellers instand zu halten
und müssen, soweit einschlägige Bestimmungen dieses erfordern, amtlich geprüft und zugelassen
sein.
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Der Inhalt des Verbandkastens ist jährlich und nach jeder Inanspruchnahme auf Vollständigkeit,
Gebrauchsfähigkeit (Verfallsdatum) und Sauberkeit zu überprüfen. Der Verbandkasten ist mit einem
einsehbaren Prüfvermerk zu versehen.

3.3.2 Kategorie L1
Auf Landeplätzen der Kategorie L1 ist ein Kraftfahrzeug möglichst mit geländegängiger Bereifung
oder ein betriebsbereit angekuppelter Anhänger, mit folgender Mindestausrüstung vorzuhalten:

 zwei Handfeuerlöscher mit je 15 Löschmitteleinheiten (DIN EN 3) Trockenlöschpulver,
 zwei Handfeuerlöscher mit je 12 Löschmitteleinheiten (DIN EN 3) Trockenlöschpulver,
 ein Feuerlöschgerät mit 45 kg Trockenlöschpulver oder 1 x 50 L Druckluftsschaum (CAFS -

Compressed Air Foam System) zusätzlich zu den Handfeuerlöschern, wenn die übliche
oder erwartete Zahl der Bewegungen (Starts- und Landungen) motorgetriebener
Luftfahrzeuge mehr als 10.000 im Jahr beträgt.

3.3.3 Kategorie L2
Auf Landeplätzen der Kategorie L2 ist ein Feuerlöschfahrzeug mit einer Mindestlöschkapazität von

 670 Liter Löschwasser zur Schaumerzeugung und entsprechender Menge Schaummittel und
 ein Feuerlöschgerät mit 250 kg Trockenlöschpulver oder 2 x 50 L Druckluftschaum (CAFS -

Compressed Air Foam System)

vorzuhalten.

Zusätzlich müssen auf dem Feuerlöschfahrzeug mitgeführt werden:

 zwei Handfeuerlöscher mit je 15 Löschmitteleinheiten (DIN EN 3) Trockenlöschpulver und
 zwei Handfeuerlöscher mit je 12 Löschmitteleinheiten (DIN EN 3) Trockenlöschpulver.

Das Feuerlöschfahrzeug sollte

Begründung:

Zukünftig sollen auch Anhänger genutzt werden können. Dies hat sich bereits an verschiedenen
Flugplätzen bewährt, da die Bereitstellung und ständige Wartung eines PKW oder
Kleintransporters sich oftmals als unangemessen aufwändig herausgestellt haben. Das PKW-
Anhänger-Gespann ist während der Bereitstellungszeiten angekuppelt bereitzustellen. Hierzu
können auch Fahrzeuge Dritter verwendet werden, die über die notwendige Anhängelast
verfügen, für den Straßenverkehr zugelassen sind und über eine aktuelle Hauptuntersuchung
verfügen.

Die vorzuhaltende Masse an Trockenlöschpulver wird auf 45kg reduziert (ehemals 250kg) und
damit an die Tabelle 9-1 des Anhang 14, Kapitel 9.2 angeglichen. Neu ist die Möglichkeit anstatt
des Trockenlöschpulvers ein 50 L Druckluftschaumlöschgerät (CAFS) vorzuhalten.



6 Entwurf, Stand: 22.10.2021

 durch eine Person bedienbar,
 mindestens für eine zweiköpfige Besatzung ausgelegt und
 geländegängig, d.h. mindestens mit einer Differentialsperre und geländegängiger Bereifung

ausgestattet

sein.

3.3.4 Kategorie L3
Auf Landeplätzen der Kategorie L3 ist ein Feuerlöschfahrzeug mit einer Mindestlöschkapazität von

 1200 Liter Löschwasser zur Schaumerzeugung und entsprechender Menge Schaummittel und
 ein Feuerlöschgerät mit 250 kg Trockenlöschpulver oder 2 x 50 L Druckluftschaum (CAFS -

Compressed Air Foam System)

vorzuhalten.

Zusätzlich müssen auf dem Feuerlöschfahrzeug mitgeführt werden:

 zwei Handfeuerlöscher mit je 15 Löschmitteleinheiten (DIN EN 3) Trockenlöschpulver und
 zwei Handfeuerlöscher mit je 12 Löschmitteleinheiten (DIN EN 3) Trockenlöschpulver.

Das Feuerlöschfahrzeug sollte

 durch eine Person bedienbar,
 mindestens für eine zweiköpfige Besatzung ausgelegt und
 geländegängig, d.h. mindestens mit einer Differentialsperre und geländegängiger Bereifung

ausgestattet

sein.

Begründung:

Die wesentlichen Anforderungen wurden aus der bestehenden Richtlinie für L2 und L3
übernommen. Neu ist die Möglichkeit anstatt des 250kg Pulverlöschgeräts zwei 50 L
Druckluftschaumlöschgeräte (CAFS) vorzuhalten.

3.3.5 Werkzeuge und Persönliche Schutzausrüstung
Folgende Mindestausrüstung ist auf den Feuerlösch- und Rettungsdienstfahrzeugen entsprechend
der Kategorie des Flugplatzes vorzuhalten.

 ein Hebel- und Brechwerkzeug (z.B. „Halligan-Tool“)
 ein Gurttrennmesser
 eine Feuerwehraxt
 eine Handblechschere
 eine Handsäge (Fuchsschwanz)
 eine Handmetallsäge
 ein Bolzenschneider
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 ein Einreißhaken mit Stiel
 eine Löschdecke DIN 14155-L
 eine Krankentrage
 zwei Decken
 ein Verbandkasten VK DIN 14142

sowie die folgende Persönliche Schutzausrüstung

nationale Kategorie
L1 L2 L3

Feuerwehrhelm DIN EN 443 0 2 2
Feuerwehrschutzjacke DIN EN 469 0 2 2
Feuerwehrschutzhose DIN EN 469 0 2 2
Feuerwehrschutzhandschuhe DIN EN 659 2 2 2
Feuerwehrschuhe DIN EN 15090 oder
Sicherheitsschuhe DIN EN ISO 20345

0 2 2

Begründung:

Der Aspekt der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) soll stärker als zuvor berücksichtigt werden.
Auf Landeplätzen der Kategorie L1 ist jedoch der Kreis der Personen, die gegebenenfalls im Fall
eines Unfalls Erste Hilfe leisten in der Regel nicht vorherbestimmbar und damit insbesondere die
Bereitstellung von Schutzbekleidung nicht sachgerecht. Daher ist in diesem Fall nur eine
eingeschränkte PSA bereitzustellen.

3.3.6 Einsatzbereitschaft

3.3.7 Verfahren und Prozesse
Ein Alarmplan, der insbesondere auch die Benachrichtigung der erforderlichenfalls zur
Brandbekämpfung sowie Rettung und ärztlichen Versorgung von Personen außerhalb des
Landeplatzes heranzuziehenden Kräfte (z.B. allgemeine Feuerwehr, Notarzt, Krankenhaus) regeln
muss, ist im Benehmen mit den Beteiligten aufzustellen, auf dem neuesten Stand zu halten und an
geeigneten Stellen (z.B. bei Fernsprechanschlüssen der Flugleitung oder Luftaufsicht) gut sichtbar
anzubringen. Die zuständige Luftfahrtbehörde kann einen Notfallplan fordern, sofern dies nach Art
und Umfang des Verkehrs erforderlich ist.“

3.4 Anforderung an die Ausbildung
Die für die Bereitstellung des Feuerlösch- und Rettungsdienstes vorgesehenen Personen müssen
entsprechend des vorgehaltenen Geräts in ihre Aufgaben eingewiesen sein. Mit der kommunalen
Feuerwehr sollte in regelmäßigen Abständen eine Feuerlöschübung durchgeführt werden. Diese
Übung sollte alle 24 Monate wiederholt werden.
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4 Flugplätze	ab	RFFS	CAT	4	oder	im	Anwendungsbereich	der	
VO	(EU)	139/2014
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5 Veröffentlichung	in	der	AIP
Der bereitgestellte Umfang des Feuerlösch- und Rettungsdienstes gem. Annex 14 soll in der AIP
bekanntgegeben werden. Die folgenden Beispiele sollen als Best-Practice für die standardisierte
Veröffentlichung von regelmäßig wiederkehrenden Sachverhalten verstanden werden. (Alle Angaben
sind lediglich Beispiele!)

Begründung:

Die AIP dient dem Luftfahrzeugführer der Flugvorbereitung. Im Rahmen dieser muss der
Luftfahrzeugführer die Möglichkeit haben, alle relevanten Informationen zur Durchführung des
Fluges zu erhalten. Die Information über den Feuerlösch- und Rettungsdienst ist von
flugbetrieblicher Relevanz und somit in der AIP bekannt zu geben.

Weitere Informationen, wie beispielsweise Möglichkeiten für die Erhöhung der RFFS Kategorie
sind ebenfalls hierüber bekannt zu machen.

Die Beispiele sollen der Vereinheitlichung und Standardisierung dienen und somit denn Zugang zu
diesen Informationen erleichtern.

5.1 VFR Flugplätze
Für ausschließliche VFR Flugplätze soll die Veröffentlichung in der VFR AIP im Teil AD 2-3 (Textteil) im
Abschnitt „RFFS-CAT“ erfolgen. „RFFS-CAT“ soll nach „OPS“ in das Datenblatt eingefügt werden:
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„Flugplatz“ ED...
Verkehrslandeplatz / Public Airfield
3 NM NE
[..]
ACFT

[..]

TIME SUM 0600–SS+30;
WIN 0700–0800

OPS
[..]

RFFS-CAT während der Betriebszeiten (TIME): CAT 2,
 andere Zeiten O/R (H8)“

CUST [..]
FUEL
[..]

Die folgende Liste, fasst einige Beispiele regelmäßig wiederkehrender Sachverhalte zusammen und
können als Vorlage genutzt werden.

Beispiel 1: Landeplatz, einfacher Fall, eine Kategorie während der Betriebszeiten verfügbar

RFFS-CAT „während der Betriebszeiten (TIME): CAT 1“

Beispiel 2: Beispiel 1 iVm. Bereitstellung von RFFS außerhalb der Betriebszeiten.

RFFS-CAT „während der Betriebszeiten (TIME): CAT 1,

andere Zeiten O/R (H8)“

Beispiel 3: Landeplatz, eine Standard Kategorie + Erhöhung der Kategorie auf Anfrage möglich

RFFS-CAT „während der Betriebszeiten (TIME): CAT 2, CAT 3 O/R (H24)“

Beispiel 4: wie Beispiel 3 iVm. Bereitstellung von RFFS außerhalb der Betriebszeiten

RFFS-CAT „während der Betriebszeiten (TIME): CAT 2, CAT 3 O/R (H24)

andere Zeiten: CAT 2 O/R (H8), CAT 3 O/R (H24)“

Beispiel 5: Sonderlandeplatz ohne veröffentlichte Betriebszeiten

RFFS-CAT „O/R CAT 1“

5.2 IFR Flugplätze
Im Falle von IFR Flugplätzen soll die Bekanntgabe der RFFS Dienste zusätzlich in der IFR AIP AD 2.6
erfolgen.

BEISPIELE

DEU ENG
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6 Anhänge

6.1 ADV Rahmenplan für die Ausbildung




